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Rechtssatz

Mit einer Lasermessung kann eine bestimmte Bauartgeschwindigkeit nicht als ausreichend schlüssig nachgewiesen

gelten, wenn ein nachfolgend erstelltes Gutachten das "Lasermessergebnis" klar widerlegt.

Schlagworte

Lasermessung, Beweiswert, technisches Gutachten

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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